
1. Beratung am EvT

Vermittlung an externe Beratungsstellen, z. B.: 
Schulpsychologischer Dienst
Familienberatung
Ausgewählte PsychologInnen
 ...

Ausgebildete 
 Beratungslehrerinnen:

Julia Conrad
Diana Miebach

Einzelberatung/
Problemberatung/
Konfliktberatung

        Eltern           SchülerInnen

Sozialer Trainingsraum

Suchtprävention

Klassenprobleme

LehrerInnen



- keine Schulsozialarbeiter, bisher zwei von der SL 
gewährte Entlastungsstunden (1 CRD / 
Trainingsraum, 1 MIE / Beratung/Konzept)
- Belastung aller steigt (G8, gesellschaftliche 
Ansprüche etc.)

Auszug aus dem Beratungserlass:
1.4. 
Pro angefangene 200 Schülerinnen und Schüler 
kann für Beratungslehrerinnen und -lehrer 1 
Anrechnungsstunde gewährt werden. [...]
Beratungslehrerinnen und -lehrer können bis zu 5 
Stunden ihrer Unterrichtsverpflichtung für ihre 
Tätigkeit verwenden. Über die Gewährung der 
Anrechnungsstunden beschließt die 
Lehrerkonferenz.
Eine Erhöhung der Stellenzuweisung für die 
Schule ist damit nicht verbunden, da dieser 
Tatbestand bei der Berechnung der Grundstellen 
bereits berücksichtigt ist (Nr. 6.1.3 AVO-RL - 
BASS 11 - 11 Nr. 1.1).

 → für das EvT mit rund 750 SuS bedeutet 
das, dass 4 Stunden gewährt werden 
könnten

2. Grundlage der Beratung



3. Beratung 

–  z. B. möglich:

Einzelberatung

Beratung von Schülern/Eltern

Kollegiale Fallberatung

Krisenintervention

Mobbing-Intervention

Dokumentation der 

Beratungen/Evaluation 

Netzwerkarbeit

Weiterentwicklung Beratungskonzept



4. Kollegiale 
Fallberatung

geleitet durch uns (CRD/MIE)

Termine  SJ 2020/2021
 7.10.2020     14.30 - 16.00 Uhr

25.11.2020   15.30 - 17.00 Uhr 
(Achtung, spätere Zeit!)

3.2.2021       14.30 - 16.00 Uhr

28.4.2021    14.30 - 16.00 Uhr

Hier schon einmal der Link für 
eure Teilnahme am 7.10.:

https://doodle.com/poll/iy9zw
a9ybwyk5vf6

jeweils mittwochs in F 108.



5. Ablauf KFB
Arrangement: z. B. in F108 oder im Know-How-Raum
Julia übernimmt Moderation, ist Zeit- und
Regelwächter. Alle TN erhalten den Leitfaden.
Verschwiegenheit ist oberste Regel!

1. Blitzlicht: Wie geht es mir? Wer hat ein Anliegen?

2. Auswahl des zu besprechenden Falls

3. Schilderung des Falls mit Schlüsselfrage (FE)

4. Resonanz- oder Echorunde (TN)

5. Sachliches Nachfragen zum inhaltlichen 
    Verständnis (TN und FE)

6. Perspektivwechsel (Identifikationsrunde: 
– „Ich an Stelle von...“ (TN)

7. Reaktionen der/des FE

8. Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten

9. Reflexionsgespräch

TN= Teilnehmer/in, zugleich Berater/in; 
FE = Falleinbringer/in

Quelle: Lippmann, E.: Intervision, 2009.
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